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Merkblatt

Erwartungen/Voraussetzungen zur Gewährung von Prämien zur Einführung eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) durch

das LWL-Integrationsamt Westfalen 

gem. § 84 Abs. 3 SGB IX

I.
Inhaltliche Kriterien für die Prämiengewährung durch das Integrationsamt

1.
Deutliches Hinausgehen über die Mindestanforderungen des § 84 Abs. 2 SGB IX mit spezifischen betrieblichen Ideen.

2.
Beschäftigungsquote wird erfüllt oder entsprechende quotensteigernde Maßnahmen sind ergriffen.

3.
Interessenvertretungen nach §§ 93, 94 SGB IX (Betriebs-/Personalrat, Schwerbehindertenvertretung) sind vorhanden.

4.
Schriftliche Vereinbarung, verbindliche Regelung (Integrationsvereinbarung, Betriebs-/Dienstvereinbarung o.ä.) über das BEM.

5.
Besondere Regelungen für schwerbehinderte Menschen und deren Belange.

6.
Grundsätzlich Orientierung am „5-Phasen-Modell“:

a)
System zum Erkennen von Problemen,

b)
Instrumente zur Erfassung und Spezifizierung,

c)
Zentrale Schaltstelle (Integrationsteam),

d)
Durchführung konkreter Maßnahmen,

e)
Dokumentation und Evaluierung.

7.
BEM muss „gelebt“ werden, nicht nur auf dem Papier existieren.

8.
Eine wiederholte Prämierung ist ausgeschlossen, nur die Einführung wird gefördert.

II.
Verfahren der Prämienvergabe

1.
Schriftlicher Antrag, formlos möglich, u.a. mit Erklärung, ob und ggf. bei welchen anderen Stellen eine Prämie beantragt wurde.

2.
Zur Beurteilung der Prämierungswürdigkeit ist der Entwicklungsprozess der BEM-Einführung schriftlich darzulegen, wobei insbesondere Aussagen zu den aus diesem Merkblatt ersichtlichen Entscheidungskriterien (vgl. unter I) getroffen werden sollten. Für das Verständnis erforderliche Unterlagen, insb. die getroffenen Vereinbarungen, sind beizufügen.

3.
In der Regel erfolgt ein Betriebsbesuch, um weitere Information durch Gespräche mit dem Arbeitgeber und/oder den Interessenvertretungen zu gewinnen.

4.
Die Prämierung erfolgt einmal jährlich für die im Vorjahr abgeschlossenen Vereinbarungen. Dabei werden grundsätzlich alle Anträge berücksichtigt, die bis zum 31.10. des Vorjahres beim Integrationsamt eingegangen sind, soweit bis zu diesem Zeitpunkt auch alle entscheidungserheblichen Unterlagen und Informationen zu den Anträgen vorliegen. Anträge, die bis zum genannten Datum zwar vorliegen, aber nicht mit den entscheidungserheblichen Unterlagen und Informationen belegt worden sind, werden erst in die Auswahl des nachfolgenden Jahres einbezogen.

5.
Über die Prämierung entscheidet der Beratende Ausschuss für behinderte Menschen beim Integrationsamt (§ 103 SGB IX).

6.
Der Beratende Ausschuss bestimmt pro Antragsjahr in der Regel drei bis fünf prämierungswürdige Arbeitgeber, deren BEM in besonderer Weise aus der Gesamtheit aller gestellten Anträge herausragt. Die Entscheidung, welcher Antrag prämierungswürdig ist, ist dabei grundsätzlich durch den Vergleich und die Auswertung der verschiedenen eingereichten Vereinbarungen anhand der unter I genannten Kriterien möglich. Davon abweichende BEM-Modelle können prämiert werden, wenn sie auf andere Art als beispielhaft gelten müssen.

7.
Alle prämierungswürdigen BEM-Einführungen werden grundsätzlich ohne Rangfolge mit einer in der Regel gleich hohen Prämie bedacht bis zu einer maximalen Höhe von 20.000,-- EUR je Arbeitgeber.

Hinweis:

Die Angaben in diesem Merkblatt dienen der ersten Information und sind hinsichtlich der dargestellten Prämierungsvoraussetzungen und Verfahrensschritte unverbindlich. Änderungen behält sich das Integrationsamt jederzeit vor. Irgendwelche unmittelbaren oder mittelbaren Rechte können aus den Angaben in diesem Merkblatt nicht hergeleitet werden.

Stand: April 2007
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